
Aus der Beicht, daß man ihm Gift in den Wein getan hat, ſo
kann CTL Unter einem anderen Vorwande dieſen ablehnen, 1, ſagt
Coninck, muß eS tun, eil ſein Leben nicht blindlings ö reis⸗geben darf

ES erubrigt Uns noch, die Frage des Beichtgeheimniſſes zu
örtern, ſoweit das Leben des Kaplans gleichfalls gefährdet iſt Zwar
wollen auch hier einige Autoren geſtatten, daß der Pfarrer die m
der Beichte gewonnene Kenntnis deſſen Rettung verwertet, indes
ſtehen ihre Gründe mit den oben entwickelten Grundſätzen wie E
ſcheint, N Widerſpruch. Der Pfarrer iſt lediglich durch die Pflicht
der Liebe verbunden, Schaden von dem Kaplan abzuwehren, dieſe
aber verpflichtet nicht Unter einer unverhältnismäßigen Schwierigkeit.
Sicher befreit phyſiſche oder moraliſche Unmöglichkeit von jener Pflicht
eme ſolche aber liegt durch das Beichtgeheimnis vor Anderſeits fügt
der Pfarrer, wenn ETL eS unterläßt, den an zu mahnen, dieſem
kein Unrecht zu und räg nicht deſſen ode bei Hat er vom
Pönitenten hingegen die Erlaubnis erlangt, oder chließt die Mahnung
weder eine Offenbarung der Beicht ein noch iſt ſie dem Pönitenten
m der Ordnung auf die Beicht ehäſſig, E iſt eS reilich eine ſtrenge
Liebespflicht für den Pfarrer, den Kaplan in allgemein gehaltener
Weiſe Bonacina ſagt mit avarrus, Reginaldus, Ze
rola f., beſtätigt der heilige Alfons (VI; 657), daß man au
andere mahnen darf, doch In allgemeiner ede Sie ſollen ſich mi
acht nehmen, nicht QAus dem Hauſe gehen f., wenn nur E.
jede Gefahr einer Offenbarung einer gebeichteten Sünde oder eineBeſchwernis des Pönitenten ausgeſchloſſen iſt
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VII ſterbender Wucherer. Titius wird zu einem be

kannten Wucherer gerufen, der 10, 2 10 in einigen Fällen ſelbſt
50 Prozent Zinſen genommen hat Titius fürchtet ſich zu ihm zu
gehen, weil der Sterbende die Pflicht der Reſtitution vielleicht nicht
auf ſich nehmen, die Erben ihr nicht genügen werden. Doch die Sorge
für das Seelenheil des Sterbenden bewegt ihn, ſich dem Ster⸗benden begeben. Wie ſoll ſich hier verhalten?

wei Fälle ſind möglich. Entweder iſt der Sterbende 1II mala
oder dubia fide betreffs ſeines bisherigen Verhaltens. Alsdann iſt
nach dem Dekret der heiligen Propaganda vom Auguſt 1833
vorzugehen: ſt der Sterbende bei voller Beſinnung und kann 2
einen Willen kundtun, ſo muß der Prieſter, bevor ihn abſolviert,
von ihm ordern, daß eX, ſo gut kann, für die Schadloshaltung
ſeiner Schuldner, ſoweit die Darlehen ſolches fordern, orge räg
ann der Sterbende nicht mehr prechen, hat aber genügende Zeichen
der Reue gegeben, ſo kann der Prieſter ihn abſolvieren, wird aber
die Erben ber ihre Pflicht belehren, ohne wirklichen Rechtsgrund
an  ene oder zu Unrecht behaltene Zinſen zu reſtituieren.



Anders liegt die Sache, wenn der Wucherer ſicher in gutem
Glauben iſt I„W

ſt der Pönitent von unverſchuldeter Unwiſſenheit
befangen“, ſagt der heilige Alfons, „ſie mag menſchliches oder gött⸗
liches Recht betreffen, und kann man von einer Mahnung keinen Er
folg erwarten, 10 ſcheint E 7 daß eine mehr ſchaden als nützen
wird, ſo kann und muß der Beichtvater von ihr abſehen und den
Pönitenten in gutem Glauben elaſſen So Buſenbaum, Suarez,
Corduba, Laymann, Sanchez, Lugo, Navarrus, Bonaeina, Canus,
Anacletus, Palaus mit Vasquez und Coninck und ſelbſt die
Rigoriſten Habert und Antoine.“ Von zwei Uebeln, begründet der
heilige Lehrer dieſe Entſcheidung, iſt das geringere zu zulaſſen, damit
das größere verhütet werde Handelt CS ſich eine materielle und
eine ormelle Sünde, ſo muß man dieſe ielmehr verhüten
denn dieſe allein ſtraft Gott, da ETL nuLl eine ormale Sünde als
Beleidigung anſieht. Wenn Ezech 33, dagegen angeführt wird, E
überſieht man, daß dort von einem Sünder die ede iſt, der mala
fide iſt, dieſen muß der Beichtvater ſelbſtverſtändlich zurechtweiſen.
Aber, wirft man weiter ein, der Beichtvater iſt Lehrer, alſo muß

belehren. Gewiß, antwortet der heilige Alfons, aber iſt auch
Arzt Sieht als olcher voraus, daß die Mahnung dem Pöni⸗
tenten Schaden bringen wird, muß ſich derſelben enthalten.
Als Lehrer muß ETL belehren, aber nUur ſoweit, als CS dem Pöni⸗
tenten nützlich iſt, nicht ſofern ihm Schaden bringt, denn ſein
Amt als Beichtvater iſt enn Amt der e und von I zUum
Heil der Seelen eingeſetzt. Hätte der Beichtvater die Pflicht den
Pönitenten über alle Wahrheiten belehren, müßte ihn auch
ber alle menſchlichen Geſetze belehren, betreffs deren EL ſich In
überwindlicher Unwiſſenheit befindet, was doch niemand mit Fug
und Recht behaupten wird Wann aber iſt ern Pönitent in
überwindlicher Unwiſſenheit befangen? Genügt ES, daß überhaupt
ein Mittel vorhanden iſt, ihn dieſer entreißen? ſt ES Hi Uunſerem
Falle alſo ausreichend, daß der Beichtvater bereit iſt, den Pönitenten

belehren, wenn dürfte, daß ſeine Mahnung von Utzen
ſein wird? Nein, S iſt nicht genügend, daß ein Weg offen
zur Wahrheit gelangen, ondern muß dem Pönitenten auch
eine Vermutung ber ein etwa beſtehende Gebot kommen, denn,
wie der heilige Thomas ſagt, iſt die unüberwindliche Unwiſſenheit
die, welche durch Studium nicht üherwunden werden kann. Iomm
nun jemandem keine Vermutung, * könne ein Gehot beſtehen, ſo
kann ETL auch einen Eifer darauf verwenden, dies Gebot, von dem

keine Ahnung hat, aufzuſuchen. ſt alſo ſich auch ein Weg da,
der zur Wahrheit führen kann, ſo dieſer doch dem nicht offen,
em nicht einmal eine Vermutung kommt eine Verpflichtung, die ihn
hierin berührte, könne eſtehen Man müßte 10 On agen, ſchließt
der heilige Lehrer: Wenn auch der Pönitent nicht beichtete oder
wenn auf die Mahnung hin ſich zwar dieſer fügen würde, der



.

Beichtvater aber aus Unwiſſenheit oder uchanbel ES unterlaſſen
ſollte, ihn mahnen, ſo würde der Pönitent der Verdammnis anheim⸗
fallen, eil 1 mala fde und Im Stande formaler Sünde
befände Das kann doch wohl niemand agen Ob aber der Beicht
vater darauf achtet, daß mahnen ſoll oder nicht, iſt, ſoweit der
Pönitent in Betracht kommt, nebenſächlich, denn nUL von des letzterenErkenntnis und Willen äng eS ab, ob die Unwiſſenheit überwindlich
oder unüberwindlich iſt Noch Ein letzter Einwurf iſt möglich:Würde ein olcher Pönitent, wenn der Beichtvater ihn mahnt, ſich
deſſen Belehrung nicht unterwerfen, ˙ hätte einen Im Irrtum
verhärteten Willen und könnte, da indisponiert iſt, nicht abſolviert
werden. ber welche Dispoſition muß denn der Pönitent haben, da
mit ihm die Abſolution verweigert werden kann? Muß ſie en⸗
wärtig und aktuell oder zukünftig und interpretativ ſein, nämlich daß
E, enn dieſer oder jener Gelegenhei ausgeſetzt würde, 3u Fallekäme? Gewiß nicht eine interpretative, n könnte mancher, der jetztnicht daran denkt, den Glauben 3u verleugnen, aber wenn eine Ver
folgung ausbräche, ihn vielleicht verleugnen würde, nicht abſolviertwerden können. Nicht deshalb kann alſo ein Pönitent als indisponiert
gelten, weil dem Beichtvater nicht gehorchen würde, wen dieſer
ihn mahnte, ſondern könnte erſt als ſolcher gelten, nachdem die
Mahnung mſonſt erfolgt iſt Nun hat der Beichtvater nicht nachder interpretativen Dispoſition des Pönitenten zu urteilen, die dieſerm einem gegebenen Falle etwa hätte, ondern nach der aktuellen,die ETL jetzt hat Wie man alſo den Nächſten nicht einer Gelegenheitausſetzen darf, In der dieſer unterliegen würde, ſo iſt der Beichtvaterverpflichtet wenn vorausſieht, ſeine Mahnung wird den geiſtigenFall des Pönitenten herbeiführen, dieſe nicht erteilen, auch wenn
der Pönitent deshalb un einer materiellen Sünde elaſſen iſt,denn eine formale Sünde iſt chwerer als alle materiellen Sünden
zuſammen (Theol. IIIOT VI 610

Der zweite Fall, n dem der heilige Alfons eine Mahnung,auch dieſe lediglich die Reſtitution betrifft, für nicht angebrachthält, iſt, wenn man von ihr keinen Erfolg erhofft (VI 614). Wennder Beichtvater nämlich vorausſieht, daß der Pönitent nicht gehorchenind 0 In eine ormale Sünde fallen wird, lieg ihm die Pflicht ob,vielmehr deſſen geiſtlichen Schaden. abzuwenden, als von anderen
zeitlichen fernzuhalten. Als ritten Fall bezeichnet die Beſorgnis,* möchte für andere Aergernis daraus entſtehen, Schmälerung des
en Rufes, Streitigkeiten und ähnliches die Folge ſein Immer
gilt derſelbe Grund Beſſer iſt 7 formale Sünden anderer zu ver
hüten, als materielle des Pönitenten. Freilich ſchränkt der heiligeLehrer dieſen ritten Fall dahin ein, daß dem Gemeinwohl kein
Schaden erwachſen darf VI  . CS nämlich auch Ha des Beicht⸗vaters, für das ohl des Pönitenten Sorge zu tragen, 0 bleibt
eL doch ein Glied der Gemeinſchaft und ſein Amt iſt ihm zUum Wohl

Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. I 191 24
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der Chriſtenheit anvertraut; deshalb muß 4 Wasbrnenfate das
Allgemeinwohl dem beſonderen des Pönitenten vorziehen.“)

Wenden wir dieſe rundſätze auf den vorgelegten Fall
Läßt ſich bei einem Wucherer Glaube vorausſetzen? Gewiß
verurteilt jeder vernünftige en geſchweige jeder mit dem Sitten⸗
geſetze vertraute Chriſt, jeden Wucher voll und ganz Aber ſollten
nicht manche Gründe oder wenigſtens Vorwände einen Wucherer ˙⁰
verblenden können, daß ſich ſelbſt für entſchuldigt hält? Dem
Nächſten in ſeiner Not kommen, iſt eine Tat der Liebe, die
eine ewiſſe Belohnung verdient, und wenn der Schuldner frei in
die Zinszahlung einwilligt, kein Unrecht. Welchen efahren iſt ferner
mM unſeren Zeiten das Kapital ausgeſetzt! Viele meinen auch, wenn
das bürgerliche eſe der Höhe der Zinſen keine Schranke ſetzt, Im
Gewiſſen von jeder Beſchränkung frei ſein. Alles dies ind II.
tümer, gewiß, aber ſie dienen jenen, die ihnen feſthalten zur Be
ſchwi

igung des ewiſſen und zur Verkennung der Grenze zwiſchen
erlaubt und unerlau

Muß man aber bei einem Sterbenden nicht vorausſetzen, daß
gegründete da iſt, werde die Mahnung des Beicht  —
vaters annehmen und ihr entſprechen? Wollte Gott, dem waäre 1˙ bei
allen Sterbenden, ganz beſonders bei Habſüchtigen! Welch unerbitt⸗
licher Tyrann iſt die Habſucht für das menſchliche Herz, das ſich

geöffnet, und welche übt ſie beſonders ber Greiſe! „Wenn
der Beichtvater ſieht, daß ein Sterbender die Pflicht einer Reſtitution
hat, die dieſer nicht denkt“ ſagt deshalb Berardi (Praxis COn-
fess. „und cheint der Sterbende mn Glauben ſich 3u
nden, wird ihn MmM 9  — Glauben laſſen nd ihn abſolvieren
müſſen, wenn keine Zeit iſt, ſich ber die Verpflichtung auszuſprechen
oder wa  E iſt, daß der Sterbende eine nicht
erkennt.“ ber iſt nicht mM unſerem Falle ern allgemeines Aergernis

befürchten, der Wucherer abſolviert wird, und Ird nicht
dem Gemeinwohl ein V zugefügt? kann ein Aergernis
eintreten und das Gemeinwohl gefährdet werden. Deshalb mahnt
Benedikt XIV mM der Bulle Apostolica 2 Juni 1749 „Wenn die
Umſtände derart ſind, daß der Pönitent, alls der Beichtvater ſchweigt,
M Böſen beſtärkt ird und andere Aergernis nehmen, die nun

meinen, daß ihnen das gleichfalls erlaubt iſt, was ſie andere un
ſtraft tun welche die Sakramente der Kirche äufig empfangen,
ſo muß der Pönitent gemahnt werden.“ ber iſt dies in unſerem
Falle zu befürchten? Hier handelt * ſich nicht „Umſtände“
ſchlechthin ſondern die äußerſte Not des Pönitenten, ſeine
Todesſtunde. Kann nicht eine etwaige Mahnung ihn dem ewigen

Die anderen vom eiligen Lehrer aufgeſtellten Ausnahmen: Wenn
der Pönitent fragt, hat der Beichtvater ihn ſoweit elehren, als die rage
reicht und Wenn ſichere Hoffnung iſt, daß der Pönitent die Mahnung
annimmt, enn ſie auch nfangs zurückweiſt liegen außerhalb des be⸗
handelten Falles



Werderhen Datsgebrn 7 Benedikt XIV ſpricht vor aln von dem
Aergernis, das dem Pönitenten gegeben würde, wenn man ihn durch
die Unterlaſſung der Mahnung In ſeinem verkehrten Vorhaben be
ſtärken würde. Das trifft doch aber m unſerem Falle nicht
Aber kann das Volk, wenn ES einen Wucherer abſolviert ieht. nicht
leicht dem Glauben verführt werden, der u  er ſei erlaubt?

wäre dies Im Leben der Fall, wenn der Wucherer trotz ſeines
Gewerbes den Sakramenten zugelaſſen würde Daß aber die Kirche
In der Todesſtunde als gütige Mutter jede zuläſſige Nachſicht
wendet, wiſſen alle Es iſt allgemein bekannt, daß leicht Umſtände
eintreten können, die eine Abkürzung der Beichte bis auf eine einzige
Sünde, 10 ſelbſt eine Notwendigkeit herbeiführen, ſich mit einem dem
Beichtvater gegebenen Händedruck als Anklage begnügen. Alle
wiſſen auch, daß man In der Todesſtunde nur wenige Verpflichtungen
auferlegen kann. Mit einem Worte Eine In der Todesſtunde 9e⸗
gebene Abſolution kann nuLr ſchwer ein Aergernis verurſachen
Vie eine Beichte Im Leben Endlich iſt auch die Mahnung Berardis
3u beherzigen: Der Beichtvater iſt durch ſeine Amtspflicht gehalten,
für das Sakrament und ſeinen Pönitenten orge tragen, nicht
für das Gemeinwohl, deſſen Sorge anderen anvertraut iſt Nicht
alſo als Beichtvater (wenn nicht Ur ſein Vorgehen als er
twa Aergernis 9¹ ſondern als tmen muß dem Geſetze
der Webe gemäß, das nicht leicht in Frage kommt, für das Gemein⸗
wohl Sorge tragen.

Scheint alſo der Wucherer mn E Glauben ſein, hält
der Beichtvater für chwer, ihn zur Reſtitution bewegen, ſind von
der Auferlegung einer ſolchen Pflicht Aergerniſſe und andere Uebel
zu befürchten, 1⁰ endlich von der Abſolution des Sterbenden kein
chweres und öffentliches Aergernis, o kann die Abſolution Tteilt
werden. Ueber den 9  E Glauben des Pönitenten wird ſich der Beicht⸗
Qter durch die allgemeine Frage, ob ihn In Bezug auf fremdes Eigentum

beunruhigt, Sicherheit verſchaffen Lautet die Antwort ver
neinend, ſo kann e weitere Fragen unterlaſſen. Iſt ſie Iim Gegenteil
bejahend, ſo wird er weitere Erklärungen fordern, indem ę den
Sterbenden ſelbſt reden läßt, ohne ihn nach anderen Dingen fragen,
die dieſer nicht berührt und für die En Glaube vorausgeſetzt
wverden kann. Nach Maßgabe dieſer Mitteilungen des Pönitenten
wird der Beichtvater ſein Urteil fällen, ob ETL die Reſtitutionspflicht
auferlegen ſoll oder nicht.

Weidenau. Aug Arndt

Eiteratur.
Neue Er

1 Die römiſchen Moſaiken und Malereien der kirchlichen Bauten
bom 4.— 13 Jahrhundert. Von Joſeph Wilpert. Herausgegeben unter
den Auſpizien und mit Allerhöchſter Förderung Sr ajeſtä Kaiſer
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